
  
Motorfahrzeug-Prüfstation 

beider Basel 

 
4142 Münchenstein 
Reinacherstrasse 40 
Telefon 061 – 416 46 46 
Telefax 061 – 416 47 40 

 

 
 

ANTRAG AUF GEWICHTSÄNDERUNG 
(Art. 9 Abs 3bis SVG; Astra-Merkblatt vom 25.02.2003) 

 
Durch den Antragsteller auszufüllen:  
 
1. Angaben zum Antragsteller 
 
Fahrzeughalter: 

Kontaktperson:  Telefon: 
 
2. Angaben zum Fahrzeug 
 
Fahrzeugart:  Marke / Typ: 
 

Stamm-Nr:  Kontrollschild: 

Aktuelles Gesamtgewicht:     kg 
(Fahrzeugausweis Feld 33) 

Aktuelles Gewicht des Zuges bzw. Anhängelast:     kg 
(Fahrzeugausweis Feld 35 bzw. Feld 31) 

Datum der letzten Gewichtsänderung: 

Reifen (Tragfähigkeits- und V-Index)1: 

 
3. Beantragte Änderung 
 

  Herabsetzung des Gesamtgewichtes auf:        kg 
 

  Heraufsetzung des Gesamtgewichtes auf:         kg 
 

  Änderung des Gewichtes des Zuges bzw. der Anhängelast auf:                  kg 
 
4. Datum / Unterschrift des Antragstellers 
 
Ort und Datum:   Unterschrift / Stempel 
 
 
 
 
5. Erforderliche Unterlagen  è siehe Rückseite 
 
Bitte verwenden Sie pro Fahrzeug einen Antrag und legen Sie die erforderlichen Unterlagen 
bei! Die Papiere sind der MFP beider Basel, Abteilung Technik zuzusenden. Unvollständig 
ausgefüllte Anträge können leider nicht bearbeitet werden. 

                                                 
1 Beispiel Reifenbezeichnung: 315 / 75 R 22.5 154/149 L è Tragfähigkietsindex: 152/149; V-Index: L  
   (Bei unterschiedlicher Bereifung achsweise angeben) 
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Erforderliche Unterlagen: 
 
 
1. Heraufsetzung des Gesamtgewichtes / Gesamtzuggewichtes:  
 
a)  bis zur Höhe der Garantie des Fahrzeugherstellers (gemäss Typengenehmigung): 

- Fahrzeugausweis 
- Bremsprüfprotokoll oder Bremsenprüfung in der MFP 
 

b)  über die Gewichtsgarantie des Fahrzeugherstellers: 
-  Fahrzeugausweis 
-  Garantie des ursprünglichen Fahrzeugherstellers bzw. Importeurs für das/die höhe-

re/en Gewicht/e (Gesamtgewicht, Gesamtzuggewicht, Achslasten). Das Garantie-
schreiben muss über die zur Gewichtserhöhung nötigen Anpassungen des Fahr-
zeuges Auskunft geben.    

- Bestätigung einer Fachwerkstätte, dass die Umbauarbeiten gemäss den Vorgaben 
des Herstellers/Importeurs ausgeführt wurden.  

- Bremsprüfprotokoll oder Bremsenprüfung in der MFP 
- Evt. Bremsberechnung gemäss 71/320/EWG oder ECE-Nr. 13 (bei nicht typenge-

nehmigten Fahrzeugen) 
 
 
2. Bei Herabsetzung des Gesamtgewichtes / Gesamtzuggewichtes: 
 

-Fahrzeugausweis 
 
 

Für Spezialfälle wenden Sie sich bitte direkt an die Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel! 
 
 
 
 
 
Durch die Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel auszufüllen: 
 
 � Das Gesamtgewicht kann administrativ geändert werden 

 � Folgende Unterlagen sind zusätzlich beizubringen: 
   
   

 � Das Fahrzeug ist teilweise / vollständig zu prüfen   è  ZE 

 � Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 
   
   
   
 
 
 
 
 
 Datum  Stempel und Unterschrift 
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